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30. Freiburger Immobilientage
Zwei Tage lang präsentierten die Deutsche Immobilien-Akademie (DIA) an der Universität Freiburg und ihr
Alumni Verein Immo Freiburg (aif) auf den 30. Freiburger Immobilientagen aktuelle Themen rund um die
Segmente Immobilienwirtschaft und Bewertungswesen. Die Referenten, eine bewährte Mischung aus Wis-
senschaft und Praxis, lieferten für die Teilnehmer fundierte Einblicke und Hintergrundwissen zum Einfluss
der EU-Taxonomie auf die Immobilienbewertung, die Besonderheiten der Wertermittlung im Rahmen von
steuerlichen Anlässen und Details zu den neu erschienen Anwendungshinweisen (ImmoWertA). Daneben
kam die schwierige Situation auf dem Investmentmarkt und die Wende des Immobilienzyklus, die drohende
„Graue Wohnungsnot“, die Auswirkungen des novellierten Gebäudeenergiegesetzes für Makler und Ver-
walter, aber auch eher rechtlich geprägte Themen, wie der Einsatz von Balkon-Solaranlagen in Wohn-
gebäuden und die Nutzung von ChatGPT in Unternehmen, zur Sprache. Die lebhaften Diskussionen mit
den Teilnehmern zeigten, dass Referenten und Veranstalter den Nerv der Praxis getroffen hatten.

Immobilienbewertung unter
Einfluss der EU-Taxonomie

„Die Europäische Union hat sich für
2030 und 2050 ambitionierte Stan-
dards zur Erreichung der Energieziele
gesetzt. Deutschland gerät dadurch
bei der Umsetzung unter Druck. Die
Immobilienbewertung von Bestands-
gebäuden, insbesondere von Wohn-
gebäuden, steht damit vor neuen
Herausforderungen“, führte Prof.
Martin Ingold, Professur für Immo-
bilienwirtschaft/Schwerpunkt Immo-
bilienbewertung am Center for Real
Estate Studies (CRES), aus. Mit dem
Beschluss des Green Deals im Jahr
2019 habe die Europäische Union
(EU) die Weichen für mehr Nachhal-
tigkeit bei Investitionen in den Berei-
chen Klimaschutz, Anpassung an
den Klimawandel, nachhaltige Nut-
zung und Schutz von Wasser- und
Meeresressourcen, Übergang zu ei-
ner Kreislaufwirtschaft, Vermeidung
und Verminderung der Umweltver-
schmutzung sowie dem Schutz und
der Wiederherstellung der Biodiver-
sität und der Ökosysteme gestellt.
Ziel sei es, bis 2050 in der EU klima-
neutral zu wirtschaften, wobei als
Zwischenschritt bereits 2030 eine
Reduktion von 55 % erzielt werden
solle. Um diese Klimaziele zu errei-
chen, beinhalte der Green Deal ei-
nen Investitionsplan von 1 Bio. E

über die nächsten zehn Jahre. „Ich
halte diese EU-weiten Ziele für sehr
ambitioniert“, so Prof. Ingold. Meist
nutze die EU-Kommission das Instru-
ment der Richtlinie, das zwar die
Richtung vorgebe, die konkrete Um-

setzung jedoch den Mitgliedsstaaten
überlasse. Im Bereich Klimaschutz
stütze sich der europäische Gesetz-
geber jedoch auf Verordnungen, die
unmittelbar geltendes Recht darstell-
ten, das in nationales Recht ein-
zubinden sei.

Die EU-Taxonomie-Verordnung stufe
eine Wirtschaftstätigkeit dann als öko-
logisch nachhaltig ein, wenn sie einen
wesentlichen Beitrag zur Verwirk-
lichung eines der sechs Umweltziele
leiste, nicht zu einer erheblichen Be-
einträchtigung der anderen Umwelt-
ziele führe (Do No Significant Harm –
DNSH), unter Einhaltung sozialer und
Governance-Mindeststandards aus-
geübt werde und im Einklang mit den
technischen Bewertungskriterien ste-
he. Der erste delegierte Rechtsakt
(EDG) vom 2.2.2022 konkretisiere die
Taxonomie-Verordnung und lege die
technischen Evaluierungskriterien für
die EU-Umweltziele fest, die einen
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz
oder zur Anpassung an den Klima-
wandel leisteten. Dabei führe Anl. 1,
Kategorie 7.1 die Kriterien beim Neu-
bau, Kategorie 7.2 diejenigen für Re-
novierungen und Kategorie 7.7 bei Er-
werb und Eigentum aus.

Für Neubauten gelte für das Um-
weltziel „Klimaschutz“, dass der Pri-
märenergiebedarf (PEB), der die Ge-
samtenergieeffizienz des Gebäudes
definiere, mind. 10 % unter dem na-
tionalen Standard für Niedrigstener-
giegebäude, Nearly Zero Emission
Building (NZEB), liegen müsse. Für
Deutschland seien die Werte des
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) rele-

vant. Sowohl für Wohngebäude als
auch Nichtwohngebäude seien im
GEG Anforderungen in Form eines
Referenzgebäudevergleichs definiert.
Aktuell erlaubten die nationalen Vor-
gaben für Niedrigenergiegebäude ei-
nen Primärenergiebedarf von rd. 40
bis 75 kWh/m2 im Jahr. Somit dürfe
der Primärenergiebedarf von Taxo-
nomie-konformen Neubauten am
unteren Rand nur noch maximal
36 kWh/m2 im Jahr betragen. Der
Nachweis des PEB erfolge über einen
Energieausweis, den Energy Perfor-
mance Certificate (EPC), der sich in
Deutschland nach Bedarfs- und Ver-
brauchsausweisen differenziere.

In der Kategorie Bestand gälten für
nach dem 31.12.2020 fertiggestellte
Gebäude die Neubaukriterien. Sei-
tens der EU sei kurz- bis mittelfristig
mit weiteren Verschärfungen der Ge-
bäudeeffizienzstandards zu rechnen.
Dann könne ein Neubau, der zuvor
10 % unterhalb des NZEB-Standards
gelegen hätte, noch vor Baubeginn
seine zuvor festgestellte Taxonomie-
Konformität verlieren. Zur Orientie-
rung könne vorerst die Bestands-
schutzregelung des EU Green Bond
Standards (EU GBS) dienen.

Bei größeren Gebäuderenovierungen
gälten die Anforderungen der EU-
Gebäuderichtlinie Energy Performan-
ce of Buildings Directive (EPBD). Al-
ternativ stehe eine Verringerung des
Primärenergiebedarfs um mindesten
30 % innerhalb von höchstens drei
Jahren. Der Nachweis der Energieein-
sparung sei durch einen Vergleich
des berechneten Primärenergiebe-
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darfs vor und nach der Maßnahme
zu erbringen. Der Energiebedarf vor
der Renovierungsmaßnahme könne
in Deutschland durch den GEG-Nach-
weis nach DIN V 18599 eines Ener-
gieberaters erbracht werden, inkl.
Erfassung der Gebäudesubstanz und
der Anlagetechnik.

Bei der Ermittlung des Primärenergie-
bedarfs nach der Renovierungsmaß-
nahme ergebe sich die Verbesserung
um 30 % aus einer tatsächlichen Ver-
ringerung des Primärenergiebedarfs
und einer Reihe von Maßnahmen,
die innerhalb von höchstens drei
Jahren zur Zielerreichung führten. Bei
Nichtwohngebäuden stehe Deutsch-
land vor der Herausforderung, erst
einmal Energieeffizienzklassen fest-
zulegen und zu etablieren.

„In der Verkehrswertermittlung
von Immobilien besteht beim The-
ma Klimaschutz noch keine 1:1-
Umsetzung der Taxonomie. In der
Beleihungswertermittlung dagegen
wurden zwischenzeitlich spezielle
Softwaremodule entwickelt, die bei-
spielsweise Daten von Energieausweis
und Heizung als Pflichtbestandteile
berücksichtigen“, so Prof. Ingold. Für
Banken bestehe die Pflicht, der Auf-
sichtsbehörde BaFin zu melden, wie
hoch der Anteil an Taxonomie-konfor-
men Immobilien im Portfolio ausfalle.
Früher oder später gehöre der Ener-
gieausweis ebenso wie der Grund-
buchauszug zu den Pflichtunterlagen
von Gutachten. Künftig bestünde für
Gebäude mit schlechter Energieef-
fizienzklasse die Gefahr nicht mehr
finanzierbar und damit auch nicht
mehr veräußerbar zu sein. Das spiegle
sich in der Verkehrswertermittlung
wider, möglicherweise in den boG
über den Ansatz der Kosten, die auf-
zuwenden seien, um eine erneute
Marktfähigkeit herzustellen.

Auswirkungen der Immo-
WertA auf die Immobilien-
bewertung in Deutschland
„Die am 5.10.2023 veröffentlichten
Anwendungshinweise ImmoWertA
sind als zusätzliche, unverbindliche
Hinweise und Erläuterungen zur Im-
moWertV zu verstehen. Sie können
als Muster für entsprechende Erlasse
der zuständigen obersten Landes-
behörden dienen“, berichtete Dr. Da-
niela Schaper, ö.b.u.v. Sachverstän-

dige für Grundstücksbewertung. Die
ImmoWertA ließe sich nur im Ab-
gleich mit der ImmoWertV verstehen,
daher orientiere sich der Aufbau der
ImmoWertA an dem der ImmoWertV.
Beispielsweise entsprächen die Erläu-
terungen zu § 6 Abs. 1 ImmoWertV
der Nr. 6 (1) 1 der ImmoWertA. Die
Anlagen würden mit römischen Zif-
fern gekennzeichnet. Die ImmoWertA
umfasse die sieben Anhänge A bis G.
Dabei beinhalte Anhang A Erläute-
rungen zur Modellbeschreibung, An-
hang B zu den Barwertfaktoren für
die Kapitalisierung, Anhang C zu den
Barwertfaktoren für die Abzinsung,
Anhang D zur Wertermittlung beim
Nießbrauch und bei der beschränkten
persönlichen Dienstbarkeit in Form
des Wohnungsrechts, Anhang E zur
Wertermittlung bei Grunddienstbar-
keiten und weiteren beschränkten
persönlichen Dienstbarkeiten, Anhang
F zur Wertermittlung beim Überbau
und Notweg und Anhang G die
Beispielrechnungen zum Erbbaurecht
und zum Erbbaugrundstück. Gemäß
Nr. 1 (1) 1 ImmoWertA bilde die
ImmoWertV für die Wertermittlung
den allgemeinen Standard ab und
sei grundsätzlich i.S.v. in der Regel,
aber eben nicht immer anzuwenden.
Als originären Anwendungsbereich
der Verordnung definiere die Immo-
WertA Anwendungen, bei denen es
nach den Vorschriften des BauGB
auf den Verkehrswert nach § 194
ankomme, beispielsweise beim preis-
limitierten Vorkaufsrecht, bei der Um-
legung oder bei Enteignungsent-
schädigungen. Verpflichtend sei die
ImmoWertV zudem, wenn die Gut-
achterausschüsse auf Grundlage des
§ 193 Abs. 1 BauGB Gutachten er-
stellten. Die Anwendung der Immo-
WertV könnten sich auch aus einem
ausdrücklichen Verweis in Rechtsvor-
schriften anderer Regelungsbereiche
ergeben (Anwendungsbereich kraft
Verweisung). Weiterhin nenne die Im-
moWertA den faktischen Anwen-
dungsbereich. Da es sich insbesonde-
re im Hinblick auf die in Teil 1 der
ImmoWertV normierten Grundsätze
der Verkehrswertermittlung um all-
gemein anerkannte Standards der
Wertermittlung in Deutschland hand-
le, entfalte die ImmoWertV eine
faktische Bindungswirkung bei der Er-
mittlung des Verkehrswerts, aufbau-
end auf der Definition des § 194
BauGB, wenn hierbei der Anwendung
der ImmoWertV weder Rechtsvor-

schriften noch die konkrete Zweck-
bestimmung der Verkehrswertermitt-
lung entgegenstünden. Allerdings
könnten es die zur Verfügung stehen-
den Daten und deren Eignung sowie
die Gepflogenheiten des gewöhnli-
chen Geschäftsverkehrs erfordern, bei
der Wertermittlung von den in den
§§ 6 bis 10 ImmoWertV vorgesehe-
nen Öffnungs- und Abweichungs-
möglichkeiten Gebrauch zu machen.
Konkret biete § 6 ImmoWertV die
Öffnung für nicht normierte Verfah-
ren, § 7 ImmoWertV Öffnungs- und
Abweichungsmöglichkeiten bezüglich
des Verfahrensablaufs bei der Berück-
sichtigung der allgemeinen Wert-
verhältnisse, § 9 die Öffnung für
„andere“ Daten als die der Gutach-
terausschüsse und für eine sachver-
ständige Schätzung, § 10 Immo-
WertV ermögliche Abweichungen aus
Gründen der Modellkonformität.

Hinsichtlich der Wahl des Wertermitt-
lungsverfahrens könnten neben den
normierten Verfahren ausnahmswei-
se auch andere Wertermittlungsver-
fahren zur Anwendung kommen.
Dies komme insbesondere in Be-
tracht, wenn die normierten Verfah-
ren nicht zu marktgerechten Ergeb-
nissen führten. Die Wahl eines nicht
normierten Verfahrens habe markt-
gerecht zu erfolgen und sei zu be-
gründen. Das in der ImmoWertA zu
§ 6 ImmoWertV aufgeführte Ablauf-
schema erläutere für die normierten
Verfahren anschaulich den Ablauf
vom vorläufigen Verfahrenswert bis
zum Verkehrswert.

Die allgemeinen Wertverhältnisse wür-
den gem. Nr. 7 (1) ImmoWertA im
Regelfall durch die jeweiligen Ein-
gangsdaten und sonstigen für die
Wertermittlung erforderlichen Daten
bereits ausreichend berücksichtigt.
Das erfolge beim Vergleichs- und Er-
tragswertverfahren in der Regel be-
reits bei der Ermittlung des vorläufigen
Verfahrenswertes, beim Sachwertver-
fahren erst durch Anwendung des
Sachwertfaktors auf den vorläufigen
Sachwert. Zur Ermittlung des mark-
tangepassten vorläufigen Verfahrens-
werts sei nach Nr. 7 (2) ImmoWertA
in jedem Fall zu prüfen, ob die all-
gemeinen Wertverhältnisse bereits
nach § 7 Abs. 1 ImmoWertV ausrei-
chend berücksichtigt worden seien.
Werde dabei weiterer Anpassungs-
bedarf festgestellt, so sei die weitere

....................................................................................................WERTERMITTLUNG

Der Immobilienbewerter • 1/2024 17



Marktanpassung durch marktgerechte
Zu- oder Abschläge vorzunehmen.

„Die Berücksichtigung der besonde-
ren objektspezifischen Grundstücks-
merkmale haben durch die starke Be-
tonung der Modellkonformität an
Gewicht gewonnen“, so Schaper. Die
Zuordnung eines Grundstücksmerk-
mals zu den allgemeinen oder zu den
boG obliege nach Nummer 8.1 Immo-
WertA sachverständiger Einschätzung.
Hierbei seien die Gegebenheiten des
jeweiligen Grundstücksmarktes zu be-
rücksichtigen. Dabei könne dasselbe
Grundstücksmerkmal auf dem einen
Grundstücksmarkt zu den allgemei-
nen Merkmalen zählen, auf einem an-
deren Grundstücksmarkt jedoch eine
Berücksichtigung als boG sachgerecht
sein. Eine Einordnung als boG komme
in Betracht, wenn das Merkmal in ei-
ner für diesen Grundstücksmarkt un-
üblichen Weise, Ausprägung oder In-
tensität vorliege oder wenn das
Modell erheblich von den zugrunde
gelegten Modellen oder Modellansät-
zen abweiche.

Die Eignung von Daten könne nur
dann sachgerecht nach § 9 Abs. 1 Im-
moWertV geprüft werden, wenn zu
den jeweiligen Daten ausreichende In-
formationen vorlägen. Dies setze bei
Vergleichspreisen die hinreichend ge-
naue Beschreibung der wertbeein-
flussenden Grundstücksmerkmale der
Vergleichsgrundstücke und des Ver-
tragszeitpunkts, bei Bodenrichtwerten
die Darstellung der wertbeeinflussen-
den Grundstücksmerkmale des Bo-
denrichtwertgrundstücks sowie bei
den sonstigen für die Wertermittlung
erforderlichen Daten das Vorliegen ei-
ner Modellbeschreibung voraus. Maß-
stab für die Wahl der Quelle sei die
Eignung der Daten. Dabei gelte in der
Regel die Vorrangigkeit der Daten
des örtlich zuständigen Gutachteraus-
schusses. Stünden bei diesem keine
geeigneten Daten zur Verfügung,
könnten Daten von anderen Gutach-
terausschüssen, Oberen Gutachteraus-
schüsse und zentralen Geschäftsstellen
herangezogen werden. Im Übrigen
bestünde die Möglichkeit, geeignete
Kaufpreise und geeignete sonstige für
die Wertermittlung erforderliche Da-
ten aus anderen Quellen heranzuzie-
hen. Deren Eignung stehe gem. Nr. 9
(3) 2 ImmoWertA nicht entgegen,
wenn die bei der Ermittlung dieser Da-
ten verwendeten Modellansätze und

Modelle von den Regelungen in § 12
Abs. 5 ImmoWertV i.V.m. den Anl. 1
bis 4 abwichen. Eine Schätzung nach
§ 9 Abs. 3 ImmoWertV komme nach
Nr. 9 (3) 4 ImmoWertA nur in Be-
tracht, wenn keine geeigneten Daten
vorlägen.

§ 10 Abs. 2 ImmoWertV ermögliche,
soweit dies zur Wahrung des Grund-
satzes der Modellkonformität erfor-
derlich sei, eine Abweichung von
Vorgaben der ImmoWertV, erläutere
Nr. 10 (2) ImmoWertA. Die Vorschrift
schaffe damit die erforderliche Grund-
lage, um dem übergeordneten Cha-
rakter des Grundsatzes der Modell-
konformität Rechnung tragen zu
können. Die Regelung ziele auf Fälle,
in denen für den Wertermittlungs-
stichtag lediglich solche sonstigen für
die Wertermittlung erforderlichen Da-
ten vorlägen, die nicht nach der gel-
tenden ImmoWertV ermittelt worden
seien, beispielsweise bei einem Wert-
ermittlungsstichtag vor Inkrafttreten
der ImmoWertV oder sofern zum
Wertermittlungsstichtag noch keine
nach ImmoWertV ermittelten Daten
vorlägen.

Die Gutachterausschüsse ermittelten
mithilfe statistischer Verfahren die
„üblichen“ Merkmale des Normobjek-
tes. Über die Berücksichtigung der all-
gemeinen Wertverhältnisse mittels
Vergleichsfaktoren, Liegenschaftszins-
sätzen und Sachwertfaktoren erfolge
in Stufe 1 die objektspezifische An-
passung zu den marktangepassten
Vergleichswerten. Stufe 2 berücksich-
tige bisher nicht erfasste „übliche“
Grundstücksmerkmale als boG im
weiteren Sinne sowie boG im engeren
Sinne, wie besondere Ertragsverhält-
nisse, Bauschäden oder auch Rechte
und Belastungen. Am Ende stünden
die Verfahrenswerte. Die Berücksichti-
gung von Abweichungen der all-
gemeinen Wertverhältnisse gem. § 9
Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV erfolge
durch die Anpassung mit geeigneten
Indexreihen oder in anderer Weise.
Bei wertbeeinflussenden Abweichun-
gen der Grundstücksmerkmale des
Wertermittlungsobjekts zum Norm-
objekt erfolge die Anpassung durch
geeignete Umrechnungskoeffizienten,
durch marktübliche Zu- und Abschlä-
ge oder in anderer Weise.

Das Modell für die Berücksichtigung
von allgemeinen Wertverhältnissen
und boG komme auch bei den wert-

relevanten Daten, wie dem Liegen-
schaftszinssatz und dem Sachwert-
faktor, zum Tragen. So erläutere
Nr. 33.2 ImmoWertA, dass erhebliche
Abweichungen der wertbeeinflussen-
den Grundstücksmerkmale, die nicht
sachgerecht über eine Anpassung des
Liegenschaftszinssatzes oder ander-
weitig berücksichtigt werden könn-
ten, in der Regel als boG zu berück-
sichtigen seien. Entsprechendes gelte
beim Sachwertfaktor. Bei starken Ab-
weichungen sei gem. Nr. 9 (1) 4 Im-
moWertA zu prüfen, ob eine Anpas-
sung noch sachgerecht möglich sei.
„Je mehr allgemeine Grundstücks-
merkmale bereits in den vorläufigen
Verfahrenswert einfließen, desto we-
niger Grundstücksmerkmale müssen
als boG im weiteren Sinne berück-
sichtigt werden und desto besser ist
die Nachvollziehbarkeit des Gutach-
tens“, führte Schaper aus.

Weiterhin ging Schaper auf die Ab-
laufschemata und Beispiele zu den
grundstücksbezogenen Rechten und
Belastungen nach § 46 ImmoWertV
innerhalb der ImmoWertA ein. Zu
den grundstücksbezogenen Rechten
und Belastungen zählten grund-
stücksgleiche Rechte, insbesondere
das Erbbaurecht, beschränkte ding-
liche Rechte, Baulasten, grundstücks-
bezogene gesetzliche Beschränkun-
gen des Eigentums sowie miet-,
pacht- und wohnungsrechtliche Bin-
dungen. Ob grundstücksbezogene
Rechte und Belastungen einen Wert-
einfluss hätten, sei nach Nr. 46 (1)
ImmoWertA in jedem Wertermitt-
lungsfall gesondert festzustellen.
Grundstücksbezogene Rechte und
Belastungen könnten auch Gegen-
stand einer eigenständigen Wert-
ermittlung sein. Grundstücksgleiche
Rechte seien laut Nr. 46 (2) 1 Immo-
WertA beschränkte dingliche Rechte,
die in ihrer Ausgestaltung dem Ei-
gentum am Grundstück gleichkä-
men, eine möglichst unbeschränkte
Herrschaftsbefugnis verliehen und im
Grundbuch oder einem vergleich-
baren öffentlichen Buch, wie dem
Erbbaugrundbuch, eingetragen sei-
en. Beschränkte dingliche Rechte, zu
denen neben den grundstücksglei-
chen Rechten auch weitere Rechte
gehörten, gewährten dem Rechts-
inhaber einen beschränkten recht-
lichen Zugriff auf ein Grundstück. Sie
seien ebenfalls im Grundbuch einge-
tragen, erläutere Nr. 46 (2) 2 Immo-
WertA.
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Der Wert des begünstigten oder des
belasteten Grundstücks könne gem.
Nr. 47.14 ImmoWertA – visualisiert
durch ein Ablaufschema – erstens
über Vergleichspreise für begüns-
tigte oder belastete Grundstücke
oder zweitens ausgehend vom Wert
des fiktiv nicht begünstigten oder
des fiktiv unbelasteten Grundstücks
ermittelt werden. Im ersten Fall
werde der vorläufige Verfahrenswert
des begünstigten oder des belaste-
ten Grundstücks mithilfe statistischer
Auswertung bestimmt. Im zweiten
Fall könne hierzu entweder der vom
zuständigen Gutachterausschuss aus-
gewiesene Umrechnungskoeffizient
oder der Werteinflusses des Rechts
oder der Belastung Berücksichtigung
finden. Dabei könne entweder die
Berücksichtigung wirtschaftlicher Vor-
und Nachteile oder eine andere ge-
eignete Weise zum Ansatz kommen.
Nach der Ermittlung des vorläufigen
Verfahrenswerts des begünstigten
oder des belasteten Grundstücks sehe
der Verfahrensablauf ggf. die Berück-
sichtigung der allgemeinen Wertver-
hältnisse in Bezug auf das Recht oder
die Belastung vor, um den marktan-
gepassten vorläufigen Verfahrenswert
des begünstigten oder des belasteten
Grundstücks zu erhalten. Dem Ver-
fahrenswert des begünstigten oder
des belasteten Grundstücks gehe
als weiterer Zwischenschritt ggf.
die Berücksichtigung weiterer beson-
derer objektspezifischer Grundstücks-
merkmale voraus. Nummer 47.15 Im-
moWertA erläutere ebenfalls mithilfe
eines Ablaufschemas die Verfahrens-
varianten zur Ermittlung des Werts
des Rechts oder der Belastung. Eine
Rangfolge der Vorgehensweisen be-
stehe nach Nr. 47.16 ImmoWertA
grundsätzlich nicht. Die Wahl der
Vorgehensweise erfolge in Abhängig-
keit der Art des Bewertungsobjekts,
unter Berücksichtigung der zur Ver-
fügung stehenden Daten und der Re-
levanz des Rechtes bzw. der Belas-
tung.

„Zu beachten sind damit generell
zwei verschiedene Arten der Markt-
anpassung. Einmal die Berücksichti-
gung der allgemeinen Wertverhältnis-
se gem. § 7 ImmoWertV, um zum
marktangepassten vorläufigen Verfah-
renswerts des fiktiv nicht begünstig-
ten oder fiktiv unbelasteten Grund-
stücks zu kommen. Zum zweiten
die Berücksichtigung der allgemeinen

Wertverhältnisse im Hinblick auf das
Recht oder die Belastung gem. § 47
Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV, um zum
marktangepassten vorläufigen Verfah-
renswert des begünstigten oder des
belasteten Grundstücks zu gelangen“,
erläuterte Schaper. Bei der Wahl des
Zinssatzes bedürfe es einer differen-
zierten Auseinandersetzung. Dabei
bestehe keine Dominanz des Liegen-
schaftszinssatzes. Als Beispiele ging
Schaper auf die in Anhang D.I.6 und
7 ImmoWertA aufgeführten Beispiele
zum Wohnungsrecht und dem Nieß-
brauch ein. Bei der Ermittlung des
Wertes eines mit einem Wohnungs-
recht oder einem Nießbrauch belaste-
ten Grundstücks orientiere sich der
Kapitalisierungszinssatz in der Regel
an dem objektspezifisch angepassten
Liegenschaftszinssatz. Der Kapitalisie-
rung mit dem Liegenschaftszinssatz
liege die Annahme von jährlich nach-
schüssigen Zahlungsströmen zugrun-
de. In diesen Fällen sei daher ein
jährlich nachschüssiger Leibrentenbar-
wertfaktor anzusetzen. Bei der Ermitt-
lung des Wertes des Wohnungs-
rechtes oder des Nießbrauchs könne
entsprechend der tatsächlichen Zah-
lungsströme, wie Mieten, ein monat-
lich vorschüssiger Leibrentenbarwert-
faktor sachgerecht sein. Dafür sei
dann ein geeigneter Zinssatz zu wäh-
len und die Wahl zu begründen.

Im Hinblick auf den weiteren Verfah-
rensablauf zeigte Schaper zahlreiche
Baustellen auf. So stünde die Ver-
abschiedung der NHK 2020 und der
Regionalfaktoren noch an, die vo-
raussichtlich frühestens Ende 2024
zu erwarten seien. Erst danach wer-
de die Umsetzung durch die Gutach-
terausschüsse, die Umsetzung in der
steuerlichen Bewertung und die
Adaption durch die Sachverständigen
erfolgen. Es könne noch Jahre dau-
ern, bis die neuen Regelungen von
der Praxis angekommen seien.
„Sachverständige werden mehr denn
je gebraucht, um durch den Dschun-
gel der Regelungen durchzufinden“,
so Schapers Prognose.

Immobilienbewertung im
Rahmen von steuerrechtlichen
Anlässen

„Genau genommen ist die Immo-
WertV vor allem für die Finanzverwal-
tungen geschaffen worden. Doch wir
Immobilienbewerter können sie gut

nutzen und insgesamt ist sie ein ge-
lungenes Gesamtwerk, in das viel zu-
sammengepackt wurde. Sie hat ihre
Schwächen, aber sie ist in ihrem
Kern stärker als alle Wertermittlungs-
regelungen zuvor“, stellte Thorsten
Kampe, ö.b.u.v. Sachverständiger für
Immobilienbewertung, fest. Bei den
steuerrechtlichen Bewertungsanlässen
gehe es im Zusammenhang mit
der Erbschaft- und Schenkungssteuer
letztlich immer darum, den gemeinen
Wert zu bestimmen. Dieser sei in § 9
Abs. 2 BewG als Preis definiert, der im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach
der Beschaffenheit des Wirtschafts-
guts bei einer Veräußerung zu erzie-
len wäre. Dabei seien alle Umstände,
die den Preis beeinflussten, mit Aus-
nahme ungewöhnlicher oder persönli-
cher Verhältnisse, zu berücksichtigen.
Der gemeine Wert diene der steuer-
rechtlichen Veranlagung und werde
mit Standardansätzen errechnet. Der
Verkehrswert sei dagegen das Ergeb-
nis einer sachverständigen Begutach-
tung mit objektspezifisch angepasster
Bewertungsparametern, mit nachvoll-
ziehbaren und begründeten Ansät-
zen.

Bei Einlagen, Entnahmen oder Teil-
wertabschreibungen komme der Teil-
wert als Betrag ins Spiel, den ein Er-
werber des ganzen Unternehmens,
unter der Annahme der Betriebsfort-
führung (§ 10 BewG), im Rahmen
des Gesamtkaufpreises für das ein-
zelne Wirtschaftsgut ansetzen wür-
de. Bei der Absetzung für Abnutzung
(AfA) handle es sich um eine Vertei-
lung der Anschaffungskosten und
Herstellungskosten des abnutzbaren
Anlagevermögens auf die Jahre der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdau-
er. Die AfA könne als Betriebsausga-
be geltend gemacht werden. Aus-
gangsdaten für die Bestimmung der
AfA seien Anschaffungsdatum, An-
schaffungswert und Nutzungsdauer
des Wirtschaftsgegenstands in Jah-
ren. Bei Immobilien könnten die (Ge-
bäude-)Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten abgeschrieben werden.
Zu den Anschaffungskosten zählten
Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten,
zu den Herstellungskosten neben
Gebäudekosten u.a. auch die Archi-
tektenkosten. Der Bodenwertanteil
eines bebauten Grundstücks sei da-
gegen nicht abschreibungsfähig. Das
Einkommensteuergesetz (EStG) setze
dabei die AfA unabhängig von der
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tatsächlichen Nutzungsdauer fest,
auch bei voraussichtlich längerer Nut-
zungsdauer. Bei tatsächlich kürzerer
Nutzungsdauer könne jedoch bei
Nachweis und Darlegung einer hinrei-
chend bestimmten voraussichtlichen
(Rest-)Nutzungsdauer eine verkürzte
Abschreibung erfolgen, so das Urteil
des BFH vom 28.7.2021 (IX R 25/19).

Die Finanzverwaltung nehme beim Er-
werb einer Immobilie zur Aufteilung
zwischen Boden- und Gebäudeanteil
immer den Kaufpreis gem. Urkunde.
Werde eine Immobilie übertragen
und steuerrechtlich mit dem gemei-
nen Wert eingelegt, gelte es zu-
nächst, im Gutachten den Verkehrs-
wert und in einem zweiten Schritt
den AfA-Anteil zu ermitteln. Dazu be-
dürfe es einer Aufteilung des Ver-
kehrswertes in den Boden- und den
abschreibungsfähigen Gebäudewert-
anteil. Die Ermittlung von AfA-Antei-
len besitze eine lange Historie. Die
Rechtsprechung des BFH habe bereits
im Jahr 1985 die von Sachverständi-
gen und Finanzbehörden verwendete
sog. „Restwertmethode“ oder „Rest-
durch-Abzug-Methode“ abgelehnt.
Im Jahr 2014 habe das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) erstmals eine Ar-
beitshilfe zur Kaufpreisaufteilung he-
rausgegeben. Die Anleitung für diese
„alte“ Arbeitshilfe habe ausgeführt,
dass nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung ein Gesamtkaufpreis
für ein bebautes Grundstück nach
dem Verhältnis der Verkehrswerte
oder Teilwerte auf den Grund und
Boden einerseits sowie das Gebäude
andererseits aufzuteilen sei. „Die
Sichtweise aus dem Jahr 2014 führte
dazu, dass die Aufteilung auch für
Vergleichs- und Ertragswertobjekte
nach dem Sachwertverfahren erfolg-
te. Das Verhältnis der Wertanteile
am (Gesamt-)Sachwert wurde dann
auf den (Gesamt-)Kaufpreis bzw. Ver-
kehrswert angewendet“, führte Kam-
pe aus. Zum 10.5.2021 habe die Fi-
nanzverwaltung die Arbeitshilfe zur
Kaufpreisaufteilung novelliert, wo-
durch neben dem Sachwertverfahren
nun auch das Vergleichs- und das
Ertragswertverfahren für die Bestim-
mung des abschreibungsfähigen Ge-
bäudewertanteils zur Anwendung kä-
men. Die Verfahrenswahl habe dabei
nach der Art des Wertermittlungs-
objekts unter Berücksichtigung der im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr be-

stehenden Gepflogenheiten und der
sonstigen Umstände des Einzelfalls,
insbesondere der zur Verfügung ste-
henden Daten, zu erfolgen. Somit
müsse den Einflüssen Rechnung ge-
tragen werden, die am Grundstücks-
markt die Kaufpreisbildung wesent-
lich beeinflussten.

In Deutschland würden jährlich rd.
310 Mrd. E vererbt, wobei in 46 %
der Fälle eine Immobilie zum Erbe ge-
höre. Das Finanzamt ermittle den ge-
meinen Wert einer Immobilie in einem
„typisierenden Massenverfahren“ im
Rahmen der Bedarfsbewertung vom
Schreibtisch aus. Die Bewertungsstelle
erstelle den Grundbesitzfeststellungs-
bescheid als Verwaltungsakt, der die
Grundlage für den Erbschaftssteuer-
bescheid darstelle. Gegen diesen kön-
ne innerhalb eines Monats ab Erhalt
Einspruch eingelegt werden. Mit der
Bewertung von Grundvermögen be-
fassten sich die §§ 176 bis 198
Bewertungsgesetz (BewG). Grundver-
mögen sei grundsätzlich mit dem Ver-
kehrswert in Abhängigkeit von der
Grundstücksart zu bewerten. Für un-
bebaute Grundstücke (§ 179 BewG)
sei die Bewertung in Höhe des letzt-
malig ermittelten Bodenrichtwertes
vorzunehmen. § 182 BewG gebe vor,
welches Bewertungsverfahren für be-
baute Grundstücke grundsätzlich An-
wendung finden solle. Der gemeine
Wert sei nach drei Verfahren zu ermit-
teln. Das Vergleichswertverfahren gel-
te für Wohnungs- und Teileigentum
sowie für Ein- und Zweifamilien-
häuser, das Ertragswertverfahren für
Geschäftsgrundstücke und Mietwohn-
grundstücke und das Sachwertverfah-
ren für alle Fälle, in denen kein Ver-
gleichswert vorliege, keine übliche
Miete ermittelt werden könne und
sonstige bebaute Grundstücke. Der
Steuerpflichtige könne nach § 198
Abs. 1 BewG nachweisen, dass der
Verkehrswert niedriger als der nach
den §§ 179, 182 bis 196 BewG ermit-
telte (gemeine) Wert ausfalle. Der
Nachweis könne gem. § 198 Abs. 2
BewG durch ein Verkehrswertgutach-
ten eines staatlich anerkannten oder
akkreditierten Sachverständigen er-
folgen. Der im Gutachten festgestell-
te Verkehrswert sei für das Finanz-
amt grundsätzlich nicht bindend,
sondern unterliege der Beweiswürdi-
gung durch die Behörde. Diese über-
prüfe die inhaltliche Richtigkeit und
Schlüssigkeit. Insofern würden an das

Gutachten hohe qualitative Maßstäbe
angelegt. Wenn diese allerdings erfüllt
seien, habe die Finanzverwaltung we-
nig Möglichkeiten, das Gutachten ab-
zulehnen. Als Nachweis des niedrige-
ren gemeinen Werts diene nach
§ 198 Abs. 3 BewG auch ein im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr inner-
halb eines Jahres vor oder nach dem
Bewertungsstichtag zustande gekom-
mener Kaufpreis. Neben einem Gut-
achten beauftragten Steuerpflichtige
Sachverständige häufig auch mit einer
Stellungnahme, um fehlerhafte Sach-
verhalte im Grundbesitzfeststellungs-
bescheid zu „korrigieren“.

Als typische Bewertungsfälle mit
Chancen für den Nachweis eines
niedrigeren gemeinen Werts nannte
Kampe beispielsweise Grundstücke
mit einer wirtschaftlich nicht mehr
sinnvollen Bebauung. In solchen Fällen
komme in der Verkehrswertermittlung
das Liquidationsverfahren zum Ein-
satz. Das Finanzamt ermittele den-
noch den Sachwert unter Verwen-
dung des Bodenrichtwertes, dem eine
Neubebauung zugrunde liege. Als
weitere Beispiele führte Kampe über-
große Grundstücke, Grundstücke mit
wertmindernder Umgebungssituation,
schlechtem baulichen Zustand, struk-
turellem Leerstand oder auch erhebli-
chen Einflüssen durch Rechte am
Grundstück aus.

Willkommen im Chancenmarkt
„Der Neubau steckt aktuell in einer
Krise, wie die Insolvenzen von Euro-
boden, Revitalis, Project Gruppe,
Development Partner, Gerchgroup,
Fakt oder auch Centrum zeigen“,
stellte Jürgen Michael Schick, CEO
Michael Schick Immobilien, fest. Als
mögliche Auswege aus der Krise
nannte er die Einführung der de-
gressiven Afa und einer Experimen-
tierklausel, das Abspecken von Nor-
men und Standards, die zügige
Bereitstellung von Grundstücken so-
wie die stärkere Nutzung von seriel-
lem Bauen. Trotz des stark verunsi-
cherten Transaktionsmarktes und
fallenden Kaufpreisen für fast alle
Asset-Klassen biete die Krise auch
Chancen. So entwickelten sich die
Kaufpreise bezugsfreier Eigentums-
wohnungen mit einer Seitwärts-
bewegung, und bei Mietwohnungen
sei auch in den kommenden zwölf
Monaten mit steigenden Preisen zu
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rechnen. Anders als der Neubau lebe
der Bestand. Im Zeitraum zwischen
2017 und dem zweiten Quartal
2023 seien die Kaufpreise für den
Wohnungsbestand lediglich während
des Allzeithochs in den Jahren 2020
und 2021 höher ausgefallen als mit
durchschnittlich 2.633 E/m2 im zwei-
ten Quartal 2023. Die Mieten seien
in den vergangenen Jahren stetig ge-
stiegen. So ließe sich zwischen den
ersten Quartalen 2022 und 2023 in
Berlin eine Steigerung der Angebots-
mieten im Bestand um 18,6 %, in
Leipzig um 7,2 %, in München um
4,2 %, in Hamburg um 4,0 %, in
Frankfurt/Main um 2,8 % und in
Stuttgart um 1,0 % beobachten.
Noch deutlicher hätten die Neu-
baumieten zugelegt: in Berlin um
16,0 %, in Leipzig um 6,1 %, in
München um 7,0 %, in Hamburg
um 11,9 %, in Frankfurt/Main um
2,1 % und in Stuttgart um 9,3 %.
Die Mietsteigerungen hätten die ge-
sunkenen Kaufpreis-Faktoren kom-
pensiert bzw. teilweise sogar über-
kompensiert. Chancen eröffneten
sich für Value-Add-Strategien, ener-
getische Sanierungen und die Um-
wandlung von Gewerbe in Wohnen.
Ein gewisses Risiko stellten Eingriffe
von Politik und Gesetzgeber in den
Markt dar.

Wohnen im Alter

„Die aktuell hohe Einwohnerzahl
von rd. 84 Mio. Menschen geht vor
allem auf den positiven Wanderungs-
saldo zurück. Die natürliche Bevölke-
rungsentwicklung als Saldo aus Ge-
burten und Sterbefällen fällt dagegen
in Deutschland schon seit Jahren ne-
gativ aus“, berichtete Matthias
Günther, Vorstand des Pestel Insti-
tuts. Der gestiegenen Bevölkerungs-
zahl stehe in vielen Regionen vor
allem in den alten Bundesländern
kein ausreichendes Wohnungsange-
bot zur Verfügung, da seit dem Jahr
2002 nicht einmal mehr 300.000
neue Wohnungen pro Jahr entstün-
den. Aktuell fehlten in Deutschland
rd. 700.000 Wohnungen. Der Woh-
nungsbau sei wegen der Baupreis-
und sprunghaften Zinsentwicklung
weiter rückläufig. Der demografische
Wandel verändere zudem die Alters-
struktur. Die einzig sicher wachsende
Altersgruppe stelle die der Ruhe-
standsbevölkerung dar. Über 21 Mio.

Menschen würden in 20 Jahren zur
Altersgruppe „67plus“ gehören – rd.
3,6 Mio. mehr als heute. „Deutsch-
land wird sich dann grob in „junge
Städte“ und „altes Land“ aufteilen.
Es wird Regionen geben, in denen
2050 über 40 % der Bevölkerung
Senioren sein werden“, führte Gün-
ther aus. Ohne Wanderungsgewinne
könnten mit der nachrückenden ein-
heimischen Bevölkerung die in den
Ruhestand wechselnden Personen
nicht ausgeglichen werden, es ent-
stehe bereits bis 2035 auf dem Ar-
beitsmarkt eine Lücke von 5,9 Mio.
Personen. Der Rationalisierungsdruck
in der Wirtschaft steige.

Für die Senioren von morgen – und
das seien insbesondere die geburten-
starken Jahrgänge – werde es finan-
ziell eng. In Zukunft würden deutlich
mehr ältere Menschen als heute auf
staatliche Unterstützung angewiesen
sein, um überhaupt ein Dach über
dem Kopf zu haben. Zudem steige
mit zunehmendem Alter die Wahr-
scheinlichkeit der Pflegebedürftig-
keit. Im Schnitt koste die stationäre
Pflege heute rd. 2.410 E pro Monat,
die ein älterer Mensch selbst beisteu-
ern müsse. Mehr als die Hälfte der
Seniorenhaushalte verfüge über we-
niger als 2.000 E netto im Monat.
Am Ende müsse häufig der Staat ein-
springen. Die Zahl der pflegebedürf-
tigen Leistungsempfänger habe sich
seit 1999 mehr als verdoppelt. Die
weitere Zunahme der Leistungs-
bezieher über die Alterung der Ge-
sellschaft liege bis 2050 bei knapp
1,9 Mio. Personen. Die Ausgaben
würden bei konstanten Kosten dann
von 54 auf mindestens 77 Mrd. E
ansteigen.

Auch der Wohnungsmarkt sei auf die
kommende Rentnergeneration der
geburtenstarken Jahrgänge nicht vor-
bereitet: Nur rd. jede siebte Woh-
nung sei heute altersgerecht. Knapp
54 % der Senioren lebten im Wohn-
eigentum. Im Vergleich zu den Nicht-
senioren, die nur 40 % erreichten,
ein signifikant höherer Wert. Von
den Wohnungseigentümern wohn-
ten gut zwei Drittel im Einfamilien-
haus, wobei das freistehende Ein-
familienhaus dominiere. Bei rd. 90 %
der Eigentümer sei die selbst genutz-
te Immobilie bereits vollständig ent-
schuldet. Die Mieter lebten zu 87 %
im Mehrfamilienhaus. Die Mikrozen-
suszusatzerhebung Wohnen 2022

zeige, dass zwar 81 % der Gebäude
eine ausreichende Durchgangsbreite
der Haustür und 72 % eine ausrei-
chende Breite der Flure aufweise.
Aber nur in knapp 17 % der Gebäu-
de könne die Wohnung stufen- und
schwellenlos erreicht werden. Von
diesen drei für die Gebäude ab-
gefragten Merkmalen wiesen nur
knapp 14 % alle Merkmale auf. In
weniger als 40 % der Wohnungen
seien alle Räume stufen- und schwel-
lenlos erreichbar und nur gut 20 %
verfügten über einen ebenerdigen
Einstieg zur Dusche. Da Merkmale
der Barriere-Reduktion auch für jün-
gere Menschen Komfortmerkmale
darstellten, sei nicht das Alter maß-
geblich, sondern in einem hohen Ma-
ße auch die Zahlungsfähigkeit und
die Zahlungsbereitschaft, zumal die
abgefragten Merkmale vor allem in
Gebäuden jüngeren Baujahrs zu fin-
den seien. Bereits heute benötigten
rd. 2,8 Mio. Haushalte, in denen Se-
nioren lebten, altersgerechte Woh-
nungen. Aber nur etwa 600.000 die-
ser Haushalte hätten eine Wohnung,
in der Menschen mit einem Rollator
und/oder Rollstuhl klarkämen. Damit
fehlten aktuell rd. 2,2 Mio. alters-
gerechte Wohnungen. Im Jahr 2040
würden rd. 3,3 Mio. altersgerechte
Wohnungen gebraucht. Dass es die
Seniorenwohnungen dann auch tat-
sächlich geben werde, sei aus heuti-
ger Sicht allerdings reines Wunsch-
denken. Deutschland rase gerade mit
100 Sachen in die „Graue Woh-
nungsnot“.

Einfluss des Klimawandels auf
unser Recht
„Die Politik hängt aktuellen Entwick-
lungen leider häufig hinterher. Im
Januar 2019 stand das Thema Balkon-
solaranlagen plötzlich im Mittelpunkt
der öffentlichen Diskussionen“, be-
richtete Rechtsanwalt Prof. Dr. Mar-
kus Klimsch, Professur für Wirt-
schaftsrecht am Center for Real
Estate Studies (CRES), im Rahmen sei-
ner Antrittsvorlesung an der Steinbeis
Hochschule. Als Vorteile einer Balkon-
solaranlage nannte Prof. Klimsch die
geringen Anschaffungskosten, die Zu-
schussmöglichkeiten und die kurze
Amortisationszeit. Mit einer Balkon-
Solaranlage könnten bis zu 600 Watt
im Jahr erzeugt werden, ohne die
sog. „Bagatellgrenze“ zu überschrei-
ten. Von den rd. 400 E Anschaffungs-
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kosten bezuschusse beispielsweise die
Stadt Freiburg bis zu 200 E. Mit einer
solchen Anlage ließen sich etwa 80 E

Stromkosten im Jahr einsparen. Die
Einspeisung erfolge über einen spe-
ziellen Wechselrichter ins hauseigene
Netz. Dabei gelte es gewisse tech-
nische Vorgaben nach DIN VDE V
551-0100 zu beachten. So dürfe die
Installation nur eine Anlage umfassen,
nur nach Vorgabe des örtlichen Netz-
betreibers erfolgen und nur durch
fachkundiges Personal montiert wer-
den, welches auch prüfe, ob der vor-
handene Leiterquerschnitt für die ein-
gespeiste Leistung ausreiche. Neben
einer speziellen Energiesteckverbin-
dung bedürfe es eines neuen Strom-
zählers ohne Rücklaufsperre. Zudem
müsse die Anlage bei der Bundesnetz-
agentur angemeldet werden.

Aus rechtlicher Sicht gelte es ins-
besondere bei der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (WEG) Besonderhei-
ten zu beachten. In einer solchen
bedürfe die Montage an der Balko-
naußenwand oder Hauswand der
Zustimmung aller übrigen Wohnungs-
eigentümer, da es sich bei der Haus-
wand und der Balkonaußenseite um
Gemeinschaftseigentum handle. Da
die Errichtung mehrerer Balkon-Solar-
anlagen ein ausreichend dimensio-
niertes Stromleitungsnetz voraussetze,
sei es sinnvoll, die Anlagen durch die
WEG und nicht durch die einzelnen
Wohnungseigentümer zu errichten.
Seit der Reform des Wohnungseigen-
tumsgesetzes zum 1.12.2020 bestehe
für jeden Eigentümer gem. § 20
Abs. 2 WEG ein Anspruch auf die
Durchführung bestimmter baulicher
Maßnahmen, wie dem Gebrauch
durch Menschen mit Behinderungen,
dem Laden elektrisch betriebener
Fahrzeuge, dem Einbruchsschutz und
dem Anschluss an ein Telekommuni-
kationsnetz mit sehr hoher Kapazität,
sofern er die Kosten hierfür trage
(§ 21 Abs. 1 WEG). Ein solcher An-
spruch bestehe auch für Mieter ge-
genüber ihrem Vermieter (§ 554
BGB). Über die Art der Durchführung
entscheide weiterhin die WEG. Aller-
dings sei der Privilegierungskatalog
des neuen § 20 Abs. 2 WEG abschlie-
ßend geregelt und Balkonsolaranla-
gen seien darin ebenso wenig wie Kli-
maanlagen erwähnt. Stimme die
einfache Mehrheit der anwesenden
oder vertretenen Miteigentümer für
eine Balkonsolaranlage, könne der
einzelne unterlegene Miteigentümer

nur einwenden, dass er dadurch – im
Verhältnis zu allen anderen Miteigen-
tümern – unbillig benachteiligt werde
(§ 20 Abs. 4 WEG). Dabei reichten
rein optische Einwendungen nicht
aus, es müsse vielmehr zu Beeinträch-
tigungen, beispielsweise durch Blen-
dungen oder Spiegelungen, kommen.
Versage allerdings die einfache Mehr-
heit der Miteigentümer die Genehmi-
gung einer Balkonsolaranlage, habe
eine Anfechtungsklage gegen den
(Negativ-)Beschluss – kombiniert mit
einer Beschluss-Ersetzungsklage auf
Gestattung – derzeit aufgrund des
fehlenden gesetzlichen Anspruchs
keine Erfolgsaussicht. Wer ohne Be-
schluss eine Anlage auf seinem Bal-
kon montiere, riskiere, diese wieder
abbauen zu müssen, da es an der
erforderlichen Vorbefassung in der
Eigentümergemeinschaft fehle. Um
den Einsatz erneuerbarer Energien zu
fördern, habe der Bundestag am
13.9.2023 den Katalog der privilegier-
ten Maßnahmen in § 20 Abs. 2 WEG
um eine Nr. 5 erweitert, sodass nun
jeder Eigentümer einen Anspruch auf
die Genehmigung eines „Steckerso-
largerätes“ habe. Das Gesetz solle im
1. Quartal 2024 in Kraft treten. Über
die Art der Montage entscheide je-
doch nach wie vor die WEG. Da auch
in § 554 BGB „Steckersolargeräte“
aufgenommen worden seien, könn-
ten künftig auch Mieter einen ent-
sprechenden Anspruch gegen ihren
Vermieter geltend machen.

„Der Klimawandel stellt hohe Anfor-
derungen an Gesellschaft und Politik.
Letztere muss die Rahmenbedingun-
gen dafür schaffen, dass rechtlich zu-
lässig und durchsetzbar ist, was tech-
nisch möglich und sinnvoll ist. Denn:
Was nützen gute Ideen und gute
Technik, wenn ihre Umsetzung an
rechtlichen Hürden scheitert“, so das
Fazit von Prof. Klimsch.

Der Immobilienzyklus am
Wendepunkt

„Es war vorhersehbar, dass der Immo-
bilienzyklus zu Ende geht. Fraglich
war nur, woher nach 13 Jahren der
„Schwarze Schwan“ kommen würde.
Die Geschwindigkeit der Änderungen
der ehemals positiven Rahmenbedin-
gungen ist für viele Unternehmen nur
schwer händelbar“, führte Prof. Dr.
Claus Lehner, Professur für Asset
Management und digitale Immobilien-
ökonomie am Center for Real Estate

Studies (CRES) und Steinbeis Hoch-
schule, innerhalb seines Antrittsvor-
trags aus. Die Insolvenzen nähmen zu.
Fehler, die bestandshaltende Immobi-
lienunternehmen in den vergangenen
Boom-Jahren gemacht hätten, ließen
sich nur bedingt heilen. „Wer teuer
Immobilien eingekauft und den Fokus
nur auf die Werte anstatt die Cash-
Fähigkeit legte, kommt aus dieser
Nummer nur noch schwer heraus“, so
Prof. Lehner. Daher sei der Eingriff
durch das Management alternativlos.
Notwendig seien Änderungen der
Strukturen und des Immobilienportfo-
lios. „Ausgehend von extrem nied-
rigen Zinsen zur Finanzierung von Im-
mobilieninvestments reicht schon eine
geringe Zinsanhebung um 1 oder
2 % aus, um auf Basis des Ertrags-
wertverfahrens oder einer DCF-Be-
wertung ein Rückschlagpotenzial der
Immobilienpreise um 10 bis 40 % zu
rechtfertigen“, zitierte der Referent
seinen ehemaligen Doktorvater Prof.
Heinz Rehkugler. Eine Veränderung
von 50 Basispunkten führe zu einer
Wertveränderung von 10 %. Hinzu
komme, dass Immobilien als Kapital-
anlage zumindest temporär gegen-
über alternativen Anlageformen mit
zwischenzeitlich mehr als 4 % an At-
traktivität verloren hätten. Aktuell lä-
ge eine multiple Krise aus Inflation,
schnellen Zinssteigerungen, geringem
Bruttoinlandsprodukt, hohen Energie-
kosten, Einbruch des Transaktions-
volumens und Baukostensteigerungen
von 40 % in den vergangenen drei
Jahren vor. Die Baukosten für den
Wohnungsbau lägen in München ak-
tuell bei 5.000 bis 5.500 E/m2 inklusi-
ve Nebenkosten. Hierzu kämen die
Grundstückspreise on top. Damit lä-
gen die Wohnungsunternehmen zur
Refinanzierung weit jenseits von
20 E/m2 Miete. In München bewege
sich der Mietmarkt in den nächsten
zwei Jahren auf eine Quadratmeter-
neubaumiete von 30 E/m2 zu. „Das
ist ein soziales Thema, das die Politik
lange verschlafen hat“, so Prof. Leh-
ner. Die Immobilie sei für den Selbst-
nutzer vor allem als Altersvorsorge
weiter attraktiv, die Eigentumswoh-
nungen als Kapitalanlage dagegen
nicht. Ein rational entscheidender
Käufer werde eine Rendite nicht un-
terhalb des Fremdkapitalzinses akzep-
tieren. Wohnungsunternehmen und
Projektentwickler könnten nicht bei
Fremdkapitalzinsen von 4 % und
mehr bauen, wenn durch die fertig-
gestellten Immobilien nur eine Rendite
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von 2 bis 3 % erwirtschaftet werden
könne. Die Fertigstellungen neuer
Wohnungen könnten durchaus auf
nur noch 100.000 neue Wohnungen
sinken. Die gestiegene Bevölkerungs-
zahl verstärke den schon bestehenden
Wohnungsmangel. Dennoch reagiere
der Markt schon heute mit Preis-
abschlägen für energetisch schlechte-
re Wohnimmobilien, auch im Seg-
ment Mehrfamilienhäuser, von bis zu
30 %. In Deutschland bestehe ein
Portfolio von rd. 8 Bio. E in Wohn-
immobilien, davon müsse die Hälfte
ertüchtigt werden. Im Jahr 2045
müssten alle Immobilien klimaneutral
sein, ein nicht mehr allzu großer Zeit-
raum zur Anpassung von Bestands-
immobilien. Es sei Aufgabe des Asset
Managements Werte-Vernichter im
Portfolio zu identifizieren, die Cash-
Fähigkeit zu stärken, die Finanzie-
rungsstruktur zu optimieren, einen
strategischen Instandhaltungs- und
Sanierungsfahrplan zu erstellen und
Projektentwicklungen mit Augenmaß
durchzuführen. Die Unternehmen be-
fänden sich mitten in einer Transfor-
mation, die es mit einem kreativen
Changemanagement zu bewältigen
gälte.

Im Anschluss an die beiden Antritts-
vorträge überreichte Prof. Jürgen
Abendschein, Präsident der Stein-
beis Hochschule, Prof. Klimsch und
Prof. Lehner in einem feierlichen
Akt ihre Berufungsurkunden.

GEG & Co.: Das novellierte
Gebäudeenergiegesetz & Co.
– Auswirkungen für Immobi-
lienmakler und -verwalter
„Der Gesetzgeber hat in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Ge-
setze und Verordnungen zur Ener-
gieeinsparung erlassen, die für
Eigentümer und Verwalter von Ge-
bäuden relevant sind. So versuchte
die Bundesregierung ab September
2022 mit zwei Energiesparverord-
nungen den stark gestiegenen Ener-
giepreisen für Gas entgegenzuwir-
ken und die Energieversorgung zu
sichern. Dabei nahm die Kurzfrist-
energieversorgungssicherungsmaß-
nahmenverordnung (EnSikuMaV),
die im April 2023 auslief, kurzfristi-
ge Maßnahmen und die Mittelfrist-
energieversorgungssicherungsmaß-
nahmenverordnung (EnSimiMaV),
die noch bis 30.9.2024 gilt, mittel-
fristige Maßnahmen in den Blick“,

führte Markus Jugan, Geschäfts-
führender Gesellschafter der Firma
Immobilien Jugan Investmentver-
waltung, aus. Das Hauptaugen-
merk der EnSimiMaV liege bei
Gebäuden mit erdgasbetriebenen
Wärmeerzeugern auf dem Heizung-
scheck, den Vermieter im genann-
ten Zeitraum verpflichtend durch-
führen lassen müssten. Vermieter
und Verwalter von Wohngebäuden
seien je nach Anzahl der Wohnein-
heiten bis spätestens Ende Septem-
ber 2024 zudem zu einem hydrau-
lischen Abgleich verpflichtet. Beide
Verordnungen umfassten, wie auch
die Verordnung über die Heizkos-
tenabrechnung (HeizkostenV), In-
formationspflichten gegenüber den
Nutzern über den Energieverbrauch
und mögliche Einsparmaßnahmen.

„Werden in Mehr- oder Einfamilien-
häusern mehr als ein Drittel der Fens-
ter erneuert oder mehr als ein Drittel
der Dachfläche oder der Fassade ge-
dämmt, muss durch Fachpersonal ge-
prüft werden, ob eine lüftungstech-
nische Maßnahme notwendig ist und
folglich ein Lüftungskonzept nach
DIN 1946-6 notwendig wird“, be-
richtete Jugan. Ohne Lüftungskon-
zept könne es zu Schimmelbildung
oder anderen Feuchteschäden kom-
men. Die Norm lege weiterhin fest,
dass auch im Neubau und bei Sanie-
rungen von Wohngebäuden ein de-
tailliertes Lüftungskonzept vorliegen
müsse, ansonsten hafte der Planer
für spätere Feuchte- oder Schimmel-
schäden.

Mit dem Klimaschutzgesetz seien En-
de 2019 im Wesentlichen geltende
EU-Vorgaben umgesetzt und eine
über den EU-Emissionshandel hinaus-
gehende CO2-Bepreisung eingeführt
worden. Insbesondere das Brennstoff-
emissionshandelsgesetz (BEHG) wirke
sich seit 2021 auf alle brennstoffver-
brauchenden Unternehmen auch im
Sektor Gebäude aus.

Aufbauend auf das BEGH ziele das
Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz
CO2KostAufG) auf die Aufteilung der
Kohlendioxidkosten zwischen Vermie-
ter und Mieter entsprechend ihren
Verantwortungsbereichen und Ein-
flussmöglichkeiten auf den Kohlen-
dioxidausstoß eines Gebäudes. Das
Anreizsystem des Brennstoffemis-
sionshandelsgesetzes solle im Verhält-
nis von Vermieter und Mieter der-
gestalt wirken, dass die Nutzer eines

Gebäudes zu energieeffizientem Ver-
halten und Gebäudeeigentümer zu
Investitionen in klimaschonende Hei-
zungssysteme und zu energetischen
Sanierungen bewege. Anzuwenden
sei das Gesetz grundsätzlich bei allen
Gebäuden, in denen Brennstoffe in
getrennten oder verbundenen Anla-
gen zur Wärmeerzeugung für Hei-
zung oder für Heizung und Warm-
wasser genutzt würden, für die nach
dem BEHG Emissionsfaktoren fest-
gelegt seien. Ausnahmen regle § 11
HeizkostenV.

Die Europäische Union wolle bis 2050
die Netto-Emissionen von Treibhaus-
gasen auf null reduzieren. Um hierfür
den rechtlichen Rahmen zu schaffen,
sei ein ganzes Bündel an Gesetzen
und Verordnungen erlassen worden.
Mit Mittelpunkt der Nachhaltigkeits-
strategie für die Finanzwirtschaft und
damit mittelbar auch die Immobilien-
wirtschaft stünden die Kriterien Envi-
ronmental, Social und Governance,
kurz ESG. Das Rahmenwerk ESG Le-
gal Framework beinhalte den EU
Green-Deal, die Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive (CSRD), die
Sustainable Finance Disclosure Regu-
lation (SFDR) sowie die EU-Taxo-
nomie. Die CSRD hebe die Nach-
haltigkeitsberichterstattung auf eine
Stufe mit der Finanzberichterstat-
tung. Zu den finanziellen Kennzahlen
von Unternehmen kämen schritt-
weise nichtfinanzielle Kennzahlen zur
Unternehmensbewertung hinzu. Die
CSRD-Berichtspflicht gelte für große
Unternehmen mit einer Bilanzsumme
von mindestens 20 Mio. E, einem
Nettoumsatzerlös von mindestens
40 Mio. E oder mindestens 250
Beschäftigten, aber auch für kapital-
marktorientierte mittlere Unterneh-
men. Die SFDR regle die nachhaltig-
keitsbezogenen Offenlegungspflich-
ten im Finanzdienstleistungssektor.
Die EU-Taxonomie-Verordnung stelle
ein Regelwerk für Unternehmen
dar, das die Nachhaltigkeit von Wirt-
schaftsaktivitäten bestimmter Bran-
chen klassifiziere. Im Mittelpunkt
stünden die sechs Umweltziele Klima-
schutz, Klimawandelanpassung, nach-
haltige Nutzung und Schutz von Was-
ser- und Meeresressourcen, Übergang
zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermei-
dung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung sowie Schutz und
Wiederherstellung der Biodiversität
und der Ökosysteme.

Als Zwischenziel auf dem Weg zur
Klimaneutralität verfolge die EU-
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Kommission das Ziel, bis 2030 die
CO2-Emissionen in der Union um
55 % gegenüber 1990 zu senken.
Dafür habe sie das „Fit for 55“-Pa-
ket vorgelegt, das auch die Über-
arbeitung der Richtlinie über die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden
(EPBD) beinhalte. Um die ambitio-
nierten Klimaschutzziele zu errei-
chen, habe die Kommission ein ho-
hes Anforderungsniveau mit dem
Fokus auf Mindestenergieeffizienz-
standards für den Gebäudebestand
vorgeschlagen. Der aktuelle Entwurf
werde gerade im Trilog der Institu-
tionen Europäische Kommission, Rat
der Europäischen Union und Euro-
päischem Parlament beraten.

Die geplante EPBD mache Pflichtvor-
gaben für alle Gebäude zum Errei-
chen der Klimaneutralität bis spätes-
tens 2050. Deutschland habe sich
dieses Ziel sogar bis 2045 gesetzt.
Neue Wohngebäude müssten ab
2028 klimaneutral errichtet werden,
für Bestandsgebäude herrsche im
Hinblick auf die Sanierungspflichten
das „Worst first“-Prinzip. Bis zum
1.1.2030 müssten Bestandswohn-
gebäude auf Effizienzklasse E, bis
zum 1.1.2033 auf Effizienzklasse D
ertüchtigt werden. Ab 1.1.2029 gelte
für Neubauten, ab 1.1.2033 auch für
Bestandsgebäude eine Solarpflicht.

„In Deutschland regelt das Gebäu-
deenergiegesetz (GEG), als Habecks
Heizungsgesetz bekannt geworden,
ab 1.1.2024 den Weg zur Klimaneu-
tralität. Allerdings greifen wesentli-
che Heizungsvorgaben im Gebäude-
bestand erst nach Vorliegen der
kommunalen Wärmeplanungen“, so
Jugan. Das GEG sehe bis Anfang
2045 den vollständigen Ersatz von
fossilen Energieträgern vor, in der
Übergangszeit in Neubaugebieten
den Betrieb von Heizungsanlagen
mit mindestens 65 % erneuerbaren
Energien. Bei Baulücken und im Be-
stand gälten Übergangsvorschriften.
Dabei könne der Gebäudeeigentümer
frei entscheiden, mit welcher Hei-
zungsanlage er die Vorgaben erfüllen
wolle. Zudem sei das GEG mit dem
Gesetz zur kommunalen Wärmepla-
nung, das den Ablauf der Wärmepla-
nung standardisiere und mit Fristen
versehe, verzahnt. Die Wärmeplanun-
gen verpflichteten jedoch weder die
Netzbetreiber zu Investitionen noch
die Gebäudebesitzer zur Nutzung der

priorisierten Wärmequellen. Das Ge-
setz sehe in § 102 GEG zudem Aus-
nahmen in Härtefällen vor.

Einsatz von ChatGPT in
(Immobilien-)Unternehmen
„ChatGPT ist derzeit sehr populär.
Die KI kann in Sekundenschnelle
eingegebene Fragen beantworten,
neue Inhalte, wie Text oder Bilder,
erzeugen, ganze Texte zusammen-
fassen oder Programmier-Codes er-
stellen“, stellte Jan Büchel, Econo-
mist für Datenwirtschaft, Institut der
deutschen Wirtschaft (IW), fest. Al-
lerdings sei nach der Einführung
von ChatGPT durch das Unterneh-
men OpenAI im November 2022 ei-
ne hitzige Debatte über Vorteile, Ri-
siken und Regulierungsbedarf der
generativen Künstlichen Intelligenz
(KI) entbrannt.

ChatGPT basiere auf sogenannten
„Large Language Models“ (LLM). Der
Algorithmus nutze riesige Datenmen-
gen an jeglichen im Internet verfüg-
baren Texten bis einschließlich Sep-
tember 2021. Er berechne jeweils
Wahrscheinlichkeiten, mit denen Wör-
ter im Internet hintereinander aufträ-
ten und wähle die Wortreihenfolge
mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
aus. Teilweise erfinde das Programm
falsche Fakten oder präsentiere gänz-
lich falsche Vorhersagen („Halluzina-
tionen“). Daher gebe es auch keine
Gewähr für die Korrektheit der jewei-
ligen Antworten.

Potenziale biete ChatGPT auch für
Unternehmen. Deutschlandweit seien
330 Mrd. E zusätzliche Bruttowert-
schöpfung möglich. Microsoft, einer
der größten Investoren von OpenAI,
plane, KI zukünftig verstärkt in seine
Office-Programme 365 zu integrie-
ren. Dadurch könnten Ergebnisse
einer Besprechung automatisiert zu-
sammengefasst oder vollständige
E-Mails sowie Präsentationen auf Ba-
sis von Stichworten erstellt werden.
Unternehmen könnten ChatGPT aber
auch für eigene Recherchen, zur
Textgenerierung oder zur Erstellung
von Programmier-Codes nutzen. Bit-
kom-Umfragen im April und Septem-
ber 2023 zufolge setzten allerdings
bislang nur 2 % der 603 befragten
Unternehmen ab 20 Beschäftigten in
Deutschland ChatGPT ein. Jedoch
planten 13 % einen Einsatz von KI-

Anwendungen, wie ChatGPT, zur
Textgenerierung. Besonders beliebt
sei ChatGPT bei Tech Start-ups, bei
denen KI-Anwendungen zur Text-
generierung, wie ChatGPT, bereits
zum Einsatz kämen. Als beispielhafte
Anwendungsbereiche von ChatGPT
nannte Büchel die Weiterentwicklung
von Bausoftware, die Softwarepro-
grammierung für Plattformlösungen,
die Recherche von möglichen Ge-
schäftspartnern, die Ergänzung von
Softwaretools im Legal-Tech-Bereich
sowie dem Aufbau eines Sales- und
Marketing-Kanals. Rechtliche Fragen
beim Einsatz von ChatGPT ergäben
sich beim Urheberrecht, im Haftungs-
recht und im Datenschutzrecht. Zu-
dem bestehe bei der Eingabe ver-
traulicher Informationen in ChatGPT
die Gefahr, dass wie es bei Samsung
schon geschehen sei, Codes oder an-
dere geheime Daten unbeabsichtigt
bei anderen ChatGPT-Nutzern auf-
tauchten. Unternehmen wie Bosch,
SAP oder Zalando entwickelten daher
eigene „geschlossene“ Lösungen.
Die Rechtssicherheit könne durch
den geplanten AI Act auf EU-Ebene
verbessert werden. „Unternehmen
sollten daher individuell prüfen, wie
sie ChatGPT sinnvoll einsetzen kön-
nen. Die Produktivität lässt sich bei
repetitiven Aufgaben durchaus erhö-
hen, allerdings eignet er sich nicht
bei Aufgaben, bei denen die fak-
tische Genauigkeit von Bedeutung
ist“, sagte Büchel. Es gelte, das Po-
tenzial zu nutzen, ohne die Risiken
aus den Augen zu verlieren.

Förderung von Nachwuchs-
wissenschaftlern
Der DIA-Forschungspreis, den die
Deutsche Immobilien-Akademie seit
1999 für wissenschaftliche Arbeiten
auslobt, wurde in diesem Jahr für
zwei Masterarbeiten verliehen. Prof.
Heinz Rehkugler zeichnete Christine
Schlenker für ihre Masterarbeit mit
dem Titel „Qualifizierte Mietspiegel in
Deutschland – Eine quantitative Eva-
luation anhand eines Scoring-Mo-
dells“ und Johann Weiß für seine
Masterarbeit zum Thema „Die empiri-
sche Ermittlung und Projektion des
Kirchenbedarfs in Deutschland und
Entwicklung eines Tools zur standort-
basierten Identifikation von Umnut-
zungs- und Beratungspotenzialen“
aus.
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